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An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 
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zu 33(6/J 

Wie n 

zur Zahl 3366/J-NR/l992 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Partik-Pab1e, 
Dr. Schmidt haben an mich eine schriftliche Anfrage, be­
treffend Postenbesetzung im landesgericht lichen Gefange­
nenhaus Eisenstadt, gerichtet und folgende Fragen gestellt: 

"1. Ist es richtig, daß im Gefangenenhaus des Landesge­
richtes Eisenstadt schon seit Jahren ein entsprechend 

ausgebildeter Justizwachebeamter die Betreuung ent­
wöhnungsbedürftiger Alkoholiker erfolgreich durch­
führt? 

2. Stimmt es überdies, daß diese Aufgabe nun in eine 
Funktionsstelle umgewandelt werden soll? 

3. Wird der bisher diese Aufgabe erfüllende Justizwache­
beamte mit der neuen Funktionsstelle betraut? Wenn 
nein, warum nicht und welcher Beschäftigung wird er in 
Zukunft erhalten?" 

Ich beantworte diese Fragen wie folgt: 

Zu l: 

Im landesgerichtlichen Gefangenenhaus Eisenstadt stehen 
mehrere entsprechend ausgebildete Justizwachebeamte für 
die Betreuung entwöhnungsbedürftiger Alkoholiker zur Ver-
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fügung. Die für diese Aufgabe eingerichtete Abteilung 

wurde 1988 vom derzeitigen Justizwach-Kommandanten aufge­
baut. Im Lauf der Zeit versahen dort verschiedene Justiz­
wachebeamte Dienst, darunter auch derjenige, auf den sich 
die Anfrage - wie ich aus einem anderen Zusammenhang an­
nehme - offenbar bezieht. 

Zu 2: 

Die Funktionsstelle wurde mit Wirksamkeit vom 1.7.1991 
eingerichtet. 

Zu 3: 
Mit der Funktionsstelle wurde von der Anstaltsleiterin im 
Einvernehmen mit dem zuständigen Organ der Personalvertre­
tung ein anderer Beamter betraut, als der, auf den sich 
die Anfrage offenbar bezieht. Dieser wird derzeit im all­
gemeinen VOllzugsdienst verwendet. Für eine Normver­

letzung, eine Parteilichkeit oder sonst eine Unsachlich­

keit im Ausschreibungs- und Besetzungsverfahren besteht 
kein Anhaltspunkt. 
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